
 

 

Antrag der Kirchgemeinderates an die Kirchgemeindeversammlung vom 

13. Nov. 2025 

 
In Erwägung: 

 
In den letzten Jahren wurde der Kirchgemeinderat vermehrt darauf angesprochen, 

dass die Lautsprecheranlage, in der Pfarrkirche nicht mehr zur Zufriedenheit 

funktioniere. In gewissen Bereichen der Kirche verstehe man den Priester sehr 

schlecht. 

Dem Kirchgemeinderat ist es bewusst, dass die heutige Anlage in die Jahre 

gekommen ist und technisch sicher nicht dem heutigen Standard entspricht. 

Allerdings muss man sich bewusst sein, dass ein Gebäude wie unsere Pfarrkirche 

sehr schwierig zu beschallen ist. Das ganz in Stein gehaltene Gebäude erzeugt 

einen grossen Widerhall. Erschwerend hinzu kommen die unterschiedlichen Höhen, 

die unsere Kirche aufweist. Weiter muss in Betracht gezogen werden, wie gut die 

Kirchenbänke besetzt sind. Eine volle Kirche schluckt viel mehr Hall als eine leere. 

 

Der Kirchgemeinderat hat Fachleute beigezogen und Offerten eingeholt. 

 

Eine Firma hat mit ihrem Projekt besonders überzeugt. Sie offeriert eine 

Lautsprecheranlage, die den heutigen technischen Möglichkeiten entspricht. Im 

Weiteren empfiehlt sie uns dringend die Kirchenbänke mit Sitzkissen auszurüsten. 

Diese helfen erheblich den Hall zu schlucken. Als willkommener Nebeneffekt können 

die Kirchenbesucher bequemer sitzen. Eine Referenzliste ist vorhanden.  

 

Die Kosten für die ganze Anlage zusammen mit den neuen Sitzkissen und den 

Aufwendungen für die elektrischen Installationen belaufen sich insgesamt auf Fr. 

149'500.00. 

 

Der Kirchgemeinderat möchte die Anlage über die laufende Rechnung finanzieren 

und dazu noch Fr. 50'000.00 aus dem Unterhaltsfond der Pfarrkirche entnehmen. 

 

Der Kirchgemeinderat empfiehlt der Kirchgemeindeversammlung dem Kredit 

zuzustimmen. 

 

 

Beschliesst: 

 

1. Dem Kreditantrag von Fr. 149'500.00 für den Ersatz der 

Lautsprecheranlage inkl. neuen Sitzkissen für die Kirchenbänke der 

Pfarrkirche Lungern wird zugestimmt. 

2. Der Kirchgemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt. 

 

 

  


